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gehalten, der Leser kaum eiınen FEiındruck VO  - der Schönheıt der Krone gewinnen kann Lieber
hätte das Bändchen we1l Mark mehr kosten sollen, dafür den Inbegriff des Reiches würdig darzu-
tellen Alexander Eichener

MARTIN WERNLUI: Das kaiserliche Hofgericht. Eın Beıtrag Zur spätmittelalterlichen Gerichtsbarkeit
(Zürcher Studien Zur Rechtsgeschichte 21) Zürich Schulthess 1991 S  — 272 Brosch. 48 ,—.

Im Jahr 1362 verlieh Karl VI. nebst anderen Privilegien der Stadt Zürich tür ıhren »STeien dienst«
eın »landtgericht« mıt allen »recht, freiheıit, gnade und gyuote gewonheıt, die daz lantgericht Rotwil hat
und Von alters gehabt hat« S 15) Hıntergrund und Motıiıv für die 1er VOTSCNOMMENEC Verleihung eines
Hotgerichts ach Rottweiler Vorbild Zürich WAar die polıtische Sıtuation 1m Südwesten des deutschen
Reiches ın der zweıten te des 14. Jahrhunderts Durch die Expansionsgelüste der Habsburger, WwIe s1ie

anderem in der Usurpatıon des schwäbischen Herzogtitels durch Rudolt ZU) Ausdruck kamen,
sah der eutsche Kaıser dıe Stellung der Zentralgewalt ın Getahr gebracht. Die Verleihung von Gerichtspri-
vilegien, nıcht 1Ur hıer, sondern auch ın Ulm, Nördlıngen und Konstanz, tellte den Versuch dar, durch
Ausbau des ureigenen königlichen Rechts auf Ausübung der höchsten Gerichtsbarkeit den Absetzungsbe-
WECSUNSCH VO! Könıgtum und damit der Mediatisierung der Reichsstände entgegenzuwirken. Die
Darstellung dieses reichspolıtischen Hıntergrundes bıldet ın der vorliegenden Zürcher Dıissertation Auftakt
und Rahmen eıner umtassenden Untersuchung des Zürcher Hofgerichts. Der Teıl Zur Geschichte
des Hofgerichts Zürich zeıgt, die Rechnung für arl nıcht aufging. Z war entwickelte das Gericht
ach seiıner Inbetriebnahme 1m Jahre 1383 zunächst ıne ICSHC Tätigkeit. Die Stadt, welche ihre Stellung
zunehmend stärken wußte, erhielt aber schon eın Jahr spater das Recht, den Hofrichter selber wählen;
mıt dem Erwerb der Reichsvogteıi eLIWwaAas spater ging auch der Blutbann auf s$1e über, das Hofgericht
überflüssig wurde und schon 1400 seiınen Betrieb einstellte.

Der zweıte 'eıl der Arbeit 1st der Gerichtsverfassung gewidmet. Urkundlich taßbar sınd 1Ur weıl
Hoftrichter: Rudolf VO:  - Arburg und Diethelm Von Wolhusen, wel miteinander verwandte Vertreter
angesehener Freiherrenfamıilien, welche eın »ausgepragtes sozıales Beziehungsnetz« (D 51) für die Verlei-
hung des Amts geschickt NnNutfzen wußten. Dıie Anwesenheıiıt des Hofrichters beı den Gerichtsverhandlun-
SCH hatte eıne 'Orm: Funktion; das Urteıil rhielt adurch »herrschatftlich legıtimierten Zwangscharakter«
(D 44) Dıie eigentliche Rechtsfindung War hingegen Aufgabe der Urteilssprecher, eın den Bürgern der Stadt
vorbehaltenes Ehrenamt. Das Gericht Lagte eiım »hof der Iklos« (D 79), eın damals anderthalb Kılometer
VOT der Stadt gelegener königlicher Hof Durch die Tagung auf Reichsboden sollte, WwIıe bei den anderen
Landgerichten, die Unmiuttelbarkeıit Z.U) Reich symbolisıert werden. Dıiıe örtliche Zuständigkeıit des
Gerichts wurde VO  3 den jeweıls herrschenden poliıtischen Verhältnissen beeinflufßt. Dıie VOoO Autor anhand
der überlieferten Gerichtsakten VOTSCHOMMECNC Analyse der Herkunft der Parteıen zeıgt, da{fß die Kläger
vorwiegend AUuUS$S der Stadt Zürich Stamm(tenN, während die Beklagten 4UusSs stadtnahen Gebieten der Aaus
anderen der Rechtssprechung des Hofgerichts unterstellten Territorien kamen; Stadtbürger zunächst
Vor das Stadtgericht laden Dem entspricht, dafß auf der Klägerseite das ökonomisc und polıtisch
autstrebende städtische Bürgertum vorherrschte, während die Beklagten melst AUuS ländlichen Gebieten

Es gng größtenteils die Durchsetzung von Forderungsklagen, meılst auf Leistung eıner
Geldschuld, obwohl das Gericht sıch eine weıte sachliche Kompetenz hatte. Im drıtten Teıl ZU
Gerichtsvertahren zeıgt sıch, W as sıch der Kläger von seiınem Vorgehen Hofgericht versprach. Das VOIN
Gericht ausgesprochene Achturteil sollte den Beklagten soz1al und wirtschaftlich isolieren und damit als
effizientes Beugemiuttel dienen.

Die sorgfältige 'Lllld detailreiche Arbeıit nthält 1m Anhang eiıne Transkrıiption und ZU Teıl photogra-
phische Abbildungen der tür die Geschichte des Hofgerichts wichtigen Urkunden und Akten, eın
Verzeichnis der Urteilssprecher SOWIe eiıneTabelle der Gerichtssitzungen und Gerichtshandlungen.
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